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1

Die Fragen, ob und wie (tödliche) Gewalteskalationen zwischen (Ex-) Intimpartnern 

frühzeitig erkannt und ggf. verhindert werden können, beschäftigen seit geraumer Zeit 

(politische) Fachgremien,
2

 und sie sind Gegenstand kriminalpsychologischer Betrach-

tungen.
3

 Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Fallkonstellationen, bei denen Frauen 

durch ihre männlichen (Ex-) Intimpartner getötet werden (=Beziehungsfemizide).

Der Beitrag beleuchtet das Thema „Prävention von Kapitaldelikten in Intimbeziehun-

gen“ auf der Basis der Ergebnisse einer phänomenologischen Analyse kriminalpolizeili-

cher Ermittlungsakten von versuchten und vollendeten Tötungsdelikten an Frauen.

Bei allen methodischen Einschränkungen liefert die Untersuchung einige für die poli-

zeiliche und nicht-polizeiliche Praxis interessante Erkenntnisse. Die retrospektiven Fall-

analysen zeigen erwartungsgemäß, dass die Tatumstände und Tatabläufe auf einer Viel-

zahl von Dimensionen variieren. Diese in den Akten dokumentierte Heterogenität der 

Fallkonstellationen steht zum Teil in einem deutlichen Kontrast zu landläufig verbrei-

teten stereotypen Annahmen über Gewalteskalationsprozesse und daran orientierte Ana-

lyse- und Prognosemodelle. (Ungeprüfte) Verallgemeinerungen und einfache Lö-

sungsmuster, die mutmaßlich auf alle Fälle anwendbar sein sollen, werden aber spätes-

tens dann zum Problem, wenn es um sekundär oder tertiär präventive Maßnahmen zur 

Verhinderung von Gewalteskalationen geht. Mit Blick auf interdisziplinär ausgerichtete 

Interventions- und Präventionsbemühungen wird die Bedeutung der Befunde diskutiert.
4

1 Seit dem 01.07.2007: Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW).

2 vgl. z. B. AK II-Projektgruppenbericht 2005; Bund-Länder-AG Häusliche Gewalt 2006; Stürmer 2005

3 vgl. Greuel & Petermann 2005, 2007

4 Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um ein überarbeitetes Vortragsmanuskript, das um anonymisierte Fallbeispiele und im 

Rahmen der Diskussion angesprochene Aspekte erweitert wurde.
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I. Hintergrund der Untersuchung
5

In den letzten Jahren, in Deutschland verstärkt seit 2005, gibt es in fachlichen Diskussi-

onen zum Themenfeld „häusliche Gewalt“ eine Schwerpunktverlagerung zu besonders 

gravierenden bis hin zu tödlichen Fällen von Beziehungsgewalt.

Für Deutschland liegen zwar einige Untersuchungen zu Tötungsdelikten in Paarbezie-

hungen vor.
6

Mit Blick auf präventive Bemühungen muss allerdings ein erheblicher 

Forschungsbedarf konstatiert werden. Eine empirisch fundierte Erörterung etwaiger Ri-

sikofaktoren und Schutzmechanismen vor dem Hintergrund der (neuen) polizei- zivil-

und strafrechtlichen Möglichkeiten
7

 und interdisziplinären Interventionsansätze bei 

häuslicher Beziehungsgewalt und Stalking ist derzeit aufgrund einer noch fehlenden 

systematischen Datenerhebung und Analyse nur eingeschränkt möglich.

Im Zusammenhang mit dem Thema „Tötungsdelikte in Paarbeziehungen“ kursiert die 

Aussage, 90% aller Tötungsdelikte nach Beziehungskonflikten würden binnen 48 Stun-

den nach einem Konflikt oder einem Selbstwert belastenden Ereignis begangen. Daraus 

wird gelegentlich abgeleitet, es gebe so etwas wie einen 48-Stunden-Hochrisikozeit-

raum nach einem irgendwie äußerlich erkennbaren, vom Täter als belastend erlebten Er-

eignis, z. B. nach einer Trennung. Wenn dieser Zeitraum überstanden sei, dann sei die 

größte Gefahr gebannt – so eine in den Medien und in politischen Statements anzutref-

fende Annahme. Diese verallgemeinernde Aussage bedarf – insbesondere mit Blick auf 

die Möglichkeiten und Grenzen polizeilicher Intervention und Prävention – einer diffe-

renzierten Betrachtung.

Selbst wenn ein Großteil der Tatverdächtigen rückblickend selbstwertbelastende Ereig-

nisse im unmittelbaren Vorfeld der Tat benennen kann, und wenn diese dann im Einzel-

fall auch eine Konflikt verschärfende Wirkung gehabt haben sollten, bedeutet das nicht, 

dass diese Ereignisse (genauer gesagt die intrapsychischen Zuschreibungen durch die 

Tatverdächtigen) zum damaligen Zeitpunkt für außen stehende Personen, z. B. Polizei-

beamte, unmittelbar erkennbar gewesen sein müssen. Und selbst wenn sie prinzipiell er-

kennbar wären, so setzt das Erkennen einen (Polizei-) Kontakt mit dem (auskunftswilli-

gen) Tatverdächtigen zum fraglichen Zeitpunkt voraus.

Im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, die wir am IAF NRW, FB 2
8

 in Neuss 

durchgeführt haben, wurde unter den Teilnehmern sehr kontrovers diskutiert, ob das 

denn tatsächlich so sei – ob sich dieses Grundmuster tatsächlich in 90% aller Tötungs-

delikte finde. Diese Aussage deckte sich ganz offensichtlich nicht mit den subjektiven 

Erfahrungen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter. Auf Initiative von Heike Lütgert, 

der Leiterin des Kommissariats Vorbeugung beim PP Bielefeld, wurde dann angeregt, 

eine systematische Analyse von Tötungsdelikten an Frauen durchzuführen. Die Unter-

suchung schließt an eine Analyse von Tötungsdelikten an Männern und Frauen im Re-

gierungsbezirk Detmold der Jahre 1995 bis 1999 an (PP Bielefeld 2000).

5

Die Studie wurde von einem Team aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kommissariats Vorbeugung des PP Bielefeld und 

des IAF Polizei NRW (FB2) durchgeführt (vgl. Herbers, Lütgert & Lambrecht 2007).

6

 vgl. z. B. Burgheim 1994; Oberlies 1997; Steck, Matthes & Sauter 1997

7

Platzverweis/Wohnungsverweisung; GewSchG; § 238 StGB Nachstellung

8

Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW, Fachbereich 2 - Kriminalitätskontrolle (seit dem 01.07.2007 LAFP NRW)
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Untersuchungsziele

Das übergeordnete Ziel der Stu-

die bestand darin, eine phänome-

nologische Beschreibung von Tö-

tungsdelikten an Frauen durch 

ihre Lebenspartner (sogenannte 

Beziehungsfemizide) im Hellfeld 

der Polizei vorzunehmen. Dabei 

sollte insbesondere erfasst wer-

den, welche polizeilichen und 

nicht-polizeilichen Vorerkennt-

nisse in den Akten dokumentiert 

waren, und in welcher zeitlichen 

Nähe zu den Taten es ggf. Polizeikontakte gegeben hat.

Delikte zwischen Intimpartnern sind aufgrund der emotionalen Nähe zwischen den Tat-

beteiligten in ihrer Dynamik einzigartig. Will man empirisch begründete Präventions-

und Interventionsmaßnahmen entwickeln – dies gilt auch für andere Deliktfelder – dann 

kann dies nur unter Berücksichtigung der Entstehungsbedingungen und Einzigartig-

keit(en) der in Frage stehenden Phänomene geschehen. Daraus ergibt sich zumindest auf 

der Analyseebene die Notwendigkeit einer eindeutigen Abgrenzung – auch zu anderen 

Fallkonstellationen im sozialen Nahraum. Es wurden daher nur die Fälle analysiert, bei 

denen im engeren Sinne von einer aktuellen oder früheren (sexuellen) Intimbeziehung 

zwischen Opfer und Tatverdächtigem auszugehen war.

Grundlage der Analyse waren kriminalpolizeiliche Ermittlungsakten nach Abschluss 

der Ermittlungen. Die juristische Würdigung der Taten wurde dabei nicht berücksich-

tigt. Die Auswertung wurde durch erfahrene kriminalpolizeiliche SachbearbeiterInnen 

des Kommissariats Vorbeugung beim PP Bielefeld vorgenommen. In Einzelfällen er-

folgte zusätzlich zur Akteneinsicht eine telefonische Rücksprache mit den seinerzeit mit 

den Ermittlungen betrauten Sach-

bearbeiterInnen/ LeiterInnen der 

Mordkommissionen.

II. Ausgewählte Ergebnisse

Der Analyse liegen insgesamt 92 

Tötungsdelikte an Frauen im Refe-

renzzeitraum zugrunde (Totalerhe-

bung aller Tötungsdelikte an Frau-

en im Regierungsbezirk Detmold,
9

NRW im Zeitraum 2002-2005, 

9 Zum überwiegend ländlich geprägten Regierungsbezirk Detmold (NRW), mit einer Fläche von rund 6500 Quadratkilometern und 

einer Einwohnerzahl von knapp über 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, gehören die sechs Landkreise Gütersloh, Her-

ford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn mit insgesamt 69 kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die kreis-

freie Stadt Bielefeld. Der Ausländeranteil liegt bei etwa 7,4%. Die Arbeitslosenquote betrug im 4. Quartal 2004 11,5% (Stichtag 

31.12.2004; Quelle: www.landesdatenbank-nrw.de).
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Untersuchungsziele

phänomenologische Beschreibung von 

Beziehungsfemiziden im Hellfeld der Polizei

polizeiliche und nicht-polizeiliche

Vorerkenntnisse und Maßnahmen im Vorfeld der Taten

§ Zeitraum 2 Wochen / 48 Stunden vor der Tat

§ zeitliche Abstände zwischen polizeilichen 

Maßnahmen und Tathandlung
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Fallzahlen

Totalerhebung:

92 vorsätzliche Tötungsdelikte an Frauen 

im RB Detmold 2002-2005 (PKS)

54 Akten betrafen Fälle, die sich in (Ex-) Intimbeziehungen

zugetragen haben, bzw. bei denen Konflikte im 

Zusammenhang mit (sexuellen) Intimbeziehungen 

zwischen Tatverdächtigem und Opfer eine Rolle spielten

34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte

(60% aller Tötungsdelikte an Frauen)
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PKS-Schlüssel 0100+0200). Davon entfielen mindestens 60% (n=54) auf Kons-

tellationen, bei denen der Tatverdächtige der Ehe-/ oder Lebenspartner, bzw. ein sexu-

eller Intimpartner der Frauen war. Dieser Anteil ist damit etwas geringer als in anderen 

Untersuchungen, in denen Anteile bis zu 80% berichtet werden. Das könnte an der von 

uns gewählten sehr engen Definition von „Intimbeziehung“ liegen. Wenn man zudem 

berücksichtigt, dass sich unter den insgesamt zugrunde liegenden Fällen einige unge-

klärte Delikte befanden, bei denen es sich ebenfalls um Taten durch Intimpartner han-

deln könnte, markiert der Anteil von 60% vermutlich die untere Grenze.

Tatverdächtige waren nahezu ausschließlich Männer – es wurde nur eine Frau als Tat-

verdächtige registriert. Zu gut 60% handelte es sich bei den Tatverdächtigen um den 

Ehepartner, in gut einem Viertel der Fälle um einen nichtehelichen Lebenspartner.

Anteil der Trennungstaten

Knapp ein Drittel dieser Ehen und 

Lebenspartnerschaften befanden 

sich zum Tatzeitpunkt in Tren-

nung. Dabei lebten die Paare z. T. 

auch nach erfolgter Trennung noch 

in einer gemeinsamen Wohnung. 

In einigen Fällen hatte es bekann-

termaßen auch in der Vergangen-

heit bereits Trennungen gegeben, 

man hatte dann jedoch wieder zu-

sammen gefunden. Die der Tat vo-

rausgehende Trennung war oftmals 

aus Sicht der Frauen endgültig.

Im Einklang mit internationalen Forschungsbefunden
10

 zeigte sich, dass die Trennung 

oftmals schon Wochen oder Monate zurück lag: zu einem Drittel ereignete sich die Tat 

im ersten oder zweiten Monat nach der Trennung, ebenfalls zu einem Drittel im dritten 

bis sechsten Monat nach der Trennung und zu einem weiteren Drittel sieben bis 24 Mo-

nate nach der endgültigen Trennung.

Staatsangehörigkeit – Migrationshintergründe

Wir finden einen deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt (7-8% im RB Detmold) 

liegenden Anteil von nicht-deutschen Tatbeteiligten. 69% der Tatverdächtigen hatten 

die deutsche Staatsangehörigkeit,
11

 Opfer waren zu 76% deutsche Staatsangehörige.
12

Nun verdeckt bekanntlich eine ausschließlich auf die Staatsangehörigkeit abhebende 

Betrachtung unter Umständen etwaige Migrationshintergründe. Daher wurde eine wei-

tere Differenzierung vorgenommen.

10

 vgl. z. B. Johnson & Hotton 2003 ; Hotton 2001

11

 Tatverdächtige: n=17 Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit (aus: Albanien, Bosnien, Großbritannien, Italien, Irak, Polen, 

Russland, Weißrussland, Serbien, Syrien, 2x Jugoslawien, 2x Sri Lanka und 3x Türkei)

12

 Opfer: n=13 Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit (aus: Bosnien, Irak, Italien, Litauen, Polen, Weißrussland, 2x Russland, 

2x Sri Lanka, 3x Türkei)
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Anteil der Trennungstaten

(34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte)

ein Drittel der Beziehungen zum Tatzeitpunkt in Trennung

(Paare lebten z. T. nach erfolgter Trennung noch in gemeinsamer Wohnung)

Trennung lag oft schon Wochen oder Monate zurück

§ zu einem Drittel ereignete sich die Tat im ersten oder 

zweiten Monat nach der Trennung

§ zu einem Drittel ereignete sich die Tat im dritten bis 

sechsten Monat nach der Trennung

§ zu einem Drittel ereignete sich die Tat sieben bis 24 

Monate nach der Trennung
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Diese weitere Differenzierung 

zeigt, dass unter den 37 Tatver-

dächtigen mit deutscher Staatsan-

gehörigkeit 15 Personen waren, 

die einen Migrationshintergrund 

haben. Wenn man diese Fälle zu 

denen mit nicht-deutscher Staats-

angehörigkeit hinzurechnet, ergibt 

sich ein Anteil von 59% Tatver-

dächtigen mit Migrationshin-

tergrund. Bei den Opfern beträgt 

dieser Anteil 52%.

Beruflicher Hintergrund der Tatbeteiligten

Auf eine differenzierte Erfassung des beruflichen und sozioökonomischen Status der 

Tatverdächtigen und Opfer musste aus forschungsökonomischen Gründen verzichtet 

werden. Angaben zur Berufstätigkeit wurden nur in einer sehr groben, den tatsächlichen 

Beschäftigungsstatus nur bedingt abbildenden Differenzierung erhoben. Es wurde le-

diglich unterschieden zwischen „zum Tatzeitpunkt berufstätig“ und „zum Tatzeitpunkt 

nicht berufstätig“.

Etwa 40% (n=22) der Tatverdächtigen waren zum Tatzeitpunkt berufstätig,
13

 gut die 

Hälfte (n=29) war nicht berufstätig und in 3 Fällen (6%) lagen darüber keine Angaben 

vor. Von den 29 nicht berufstätigen Tatverdächtigen waren n=13 arbeitslos (das ent-

spricht einem Anteil von 24% aller Tatverdächtigen). Fünf Tatverdächtige waren Rent-

ner bzw. Frührentner; zwei waren krankheitsbedingt freigestellt; einer bezog Sozial-

hilfe; in acht Fällen konnte der Status der nicht berufstätigen Tatverdächtigen nicht nä-

her geklärt werden.

43% (n=23) der Opfer waren zum Tatzeitpunkt berufstätig,
14

 28% (n=15) waren nicht 

berufstätig und in 16 Fällen (30%) lagen darüber keine Angaben vor. Von den 15 nicht 

berufstätigen Frauen war eine zum Tatzeitpunkt arbeitslos, 4 waren Hausfrau, vier wa-

ren Rentnerin, eine war in Elternzeit, eine bezog Sozialhilfe, eine war Asylbewerberin 

und in drei Fällen konnte der Status nicht näher geklärt werden.

Vorstrafen der Tatverdächtigen

In knapp 30% (n=16) aller Fälle war der Tatverdächtige vor der Tat bereits mit dem 

Strafrecht in Konflikt geraten und war vorbestraft. Die Zahl der dokumentierten Vor-

strafen lag zwischen einer (6x) und 10 (1x) Vorstrafen. Durchschnittlich waren 3,3 Vor-

strafen dokumentiert. Die Bandbreite der Delikte umfasst nahezu sämtliche Delikt-

13

 5x Arbeiter, Angestellter, Bankkaufmann, Dachdecker, Dreher, Drucker, Gabelstaplerfahrer, Gas- und Wasserinstallateur, Ge-

schäftsführer, Heilpraktiker, Kraftfahrer, Lackierer, Maurer, Metallarbeiter, Restaurantbesitzer, selbstständiger Einzelhändler, Taxi-

fahrer

14

 4x Angestellte, 3x Arbeiterin, Bedienung im Restaurant, Dolmetscherin, Hauswirtschafterin, Imbissverkäuferin, Kassiererin, Leh-

rerin, Postangestellte, 6x Putzfrau, Schichtleiterin, selbstständig
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Staatsangehörigkeit - Migrationshintergründe

(34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte)

Tatverdächtige

69% deutsche 

Staatsangehörigkeit (n=37)

32% nicht-deutsche 

Staatsangehörigkeit (n=17)

3 x Türken in zweiter Generation

9 x Aussiedler aus Osteuropa

3 x Eingebürgerte

Opfer

76% deutsche 

Staatsangehörigkeit (n=41)

0 x Türkin in zweiter Generation

11 x Aussiedlerin aus Osteuropa

4 x Eingebürgerte

24% nicht-deutsche 

Staatsangehörigkeit (n=13)

59% (n=32)

Migrationshintergrund

52% (n=28)

Migrationshintergrund
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felder.
15

 In einem Fall war der Tatverdächtige wegen eines vollendeten Tötungsdelikts 

vorbestraft (er hatte im Streit seine Mutter durch Erwürgen getötet), in mindestens zwei 

Fällen waren die Tatverdächtigen wegen versuchter Tötungsdelikte vorbestraft. Vier 

Tatverdächtige hatten Vorstrafen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung, fünf Personen wegen Köperverletzung/gefährlicher Körperverletzung.

aktuelle oder frühere psychische Erkrankung der Tatverdächtigen

Bei etwa jedem Fünften (n=11) Tatverdächtigen ist nach Aktenlage von aktuellen oder 

früheren psychischen Erkrankungen auszugehen (dokumentiert durch Arztberichte, Hin-

weise auf Klinikaufenthalte oder laut Zeugenangaben), und in 11% (n=6) konnte diese 

Frage eindeutig verneint werden. In einem Großteil der analysierten Fälle (69%) waren 

den Akten allerdings keine eindeutigen Angaben zu diesem Aspekt zu entnehmen.

Bei den aus den Akten ersichtlichen psychischen Erkrankungen und Auffälligkeiten 

dominierten depressive und wahnhafte Symptomatiken. Einige Akten enthielten Hin-

weise auf frühere Suizidversuche der Tatverdächtigen. In einigen Fällen waren mehrfa-

che (z. T. auch längerfristige) stationäre Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen 

oder entsprechende Medikationen dokumentiert. Inwieweit diese psychischen Erkran-

kungen im Tatzusammenhang eine Rolle spielten, kann auf der Basis der vorliegenden 

Auswertungen nicht immer abschließend beurteilt werden.

Tatvorgeschichte - prädeliktisches Täterverhalten

In knapp 80% (n=42) aller Fälle waren den Akten Hinweise auf mindestens eine kör-

perlich gewalttätige Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer 

im Vorfeld des Tötungsdelikts zu entnehmen; u. a. auf Körperverletzungsdelikte (z. B. 

Schlagen, Würgen), Freiheits-

beraubungen, z. T. extreme Droh-

ungen unter Waffeneinsatz oder 

mit Benzin und Feuer, Ver-

gewaltigungen bis hin zu ver-

suchten Tötungsdelikten. Diese 

gewalttätigen Übergriffe waren 

aber bei weitem nicht immer poli-

zeilich bekannt: Nur in der Hälfte 

der Fälle mit Beziehungsgewalt 

im Vorfeld der Tat enthielten die 

Akten Hinweise auf diesbe-

zügliche Polizeikontakte.

Knapp ein Drittel aller Akten (n=17) enthielt Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige 

die Frau massiv kontrolliert hat. Indem er z. B. der Frau Geld und Handy abgenommen 

hat; das Telefon abgemeldet hat; Kontakte zu Freunden/ Bekannten unterbunden hat; 

die Frau daran gehindert hat, allein die Wohnung zu verlassen; sich sämtliche Geldaus-

15

 u. a. Unterschlagung, Verwahrungsbruch, Urkundenfälschung, Diebstahl, bes. schw. Diebstahl, Betrug, Computerbetrug, Amts-

anmaßung, Falschaussage, Verstoß gegen BtmG, Trunkenheit im Straßenverkehr, Bedrohung, Nötigung, Förderung der Prostitution, 

Vortäuschen einer Straftat, Raub, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, üble Nachrede, vers. Kfz.-Diebstahl, Trunkenheit mit fahr-

lässiger. KV, Ladendiebstahl, Widerstand, Entführung mit dem Willen der entführten Person.
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Tatvorgeschichte

(34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte)

§ Prädeliktisches Täterverhalten

§ Beziehungsgewalt (78%; davon in ca. 50% Polizeikontakte)

§ kontrollierendes Verhalten gegenüber der Frau (32%)

§ Stalking (17%)

§ Tatankündigungen (30%)

§ Polizeiliche Erkenntnisse und Maßnahmen

§ pol. Vorerkenntnisse wg. Straftaten gegen späteres Opfer (43%)

§ Einsätze (28%)

§ Wegweisungen (13%)

§ Kontakte zu anderen Institutionen

§ mindestens einmal Kontakt zu mindestens einer der folgenden 

Institutionen: Frauenhaus, Opferberatungsstelle, Psychotherapeut, 

Jugendamt, Rechtsanwalt, Kirchengemeinde, medizinisches System 

(54%)
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gaben mit Quittungen hat belegen lassen; der Frau nachgefahren ist oder sie von ande-

ren Personen hat beobachten lassen.

Fallbeispiel: Es handelt sich um ein vollendetes Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige erschlug seine 

Ehefrau mit einer Vielzahl von Schlägen mit einem Gummihammer. Im Anschluss an die Tat be-

ging er Suizid durch einen Sprung von einer Brücke. Der Tatverdächtige und das spätere Opfer 

waren seit knapp 40 Jahren verheiratet. Seit ca. 15 Monaten waren sie getrennt. Einige Monate 

vor der Tat war die Frau aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Es war auch früher in der Be-

ziehung schon zu gewalttätigen Übergriffen („Schlagen auf den Kopf“) gekommen. Die Akte ent-

hält Hinweise auf medizinische Behandlungen nach einer Körperverletzung. Polizeiliche Erkennt-

nisse gab es laut Akte nicht. Der Tatverdächtige hatte ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis. So

musste seine Frau beispielsweise Geldausgaben mit Quittungen belegen. Auch nach der Trennung 

nahm der Tatverdächtige häufig Kontrollanrufe vor. Es gibt Erkenntnisse über Suiziddrohungen 

des Tatverdächtigen. Etwa zwei Wochen vor der Tat hatte er erfahren, dass seine Frau eine neue 

Beziehung eingegangen sei. Am Vortag der Tat erhielt er einen Brief von ihr mit der Aussage, dass 

sie die Scheidung einreichen werde. Die Tatausführung geschah planvoll und vorbereitet. Am Tat-

tag lockte er die Frau unter einem Vorwand zu einem abgelegenen Parkplatz. Er gab vor, Details 

der Scheidung besprechen zu wollen.

In 17% (n=9) aller Fälle gab es Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige die Frau ver-

folgt, bedroht oder belästigt hat, also ein Verhalten gezeigt hat, das man heute „Stal-

king“ nennt. Es trat vornehmlich nach Trennungen auf. Der Tatverdächtige hat z. B. die 

Frau oder Personen in ihrem Umfeld mit Telefonanrufen bis hin zu Telefonterror beläs-

tigt; hat der Frau aufgelauert oder sie ausspioniert; hat Bedrohungen per SMS ausge-

sprochen; hat Unwahrheiten über die Frau verbreitet; oder hat Sachbeschädigungen am 

KFZ begangen.
16

Fallbeispiel: Bei diesem Fall handelt es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt nach vorangegange-

nem Stalking und massiven Bedrohungen. Tatverdächtiger und Opfer sind seit knapp 10 Jahren 

verheiratet. Es handelt sich um Aussiedler aus Osteuropa. Nach der Übersiedlung nach Deutsch-

land gab es zunächst keine Schwierigkeiten. Nach dem Verlust der Fahrerlaubnis kam es zu häufi-

gem Alkoholkonsum des Tatverdächtigen und damit verbunden zu Körperverletzungen der Frau. 

Der Tatverdächtige gilt als alkoholabhängig. In den Jahren vor der Tat kam es häufiger zu Tren-

nungen und anschließenden „Versöhnungen“ – es kam dann wieder zu Körperverletzungen. Nach 

einer erneuten Trennung im Jahr vor der Tat kam es zu fortgesetztem Stalking und Bedrohungen 

der Frau und ihrer Familie. Der Tatverdächtige kontrollierte die Frau durch häufige Anrufe und 

Aufsuchen ihrer Wohnung. Er verbreitete Zettel mit der Telefonnummer der Frau als angebliche 

Prostituierte und beging Sachbeschädigungen im Haus des Opfers. Es liegen Anzeigen und eine 

Vielzahl polizeilicher Vorerkenntnisse und Vorstrafen vor (wegen Diebstahl, gef. KV, KV, Sachbe-

schädigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch, Eingriff in den Straßenverkehr). Die Akte enthält 

keine Erkenntnisse über diesbezügliche polizeiliche Einsätze. Im Zeitraum zwei Wochen und 48 

Stunden vor der Tat hat der Tatverdächtige Morddrohungen gegen das Opfer und dessen  Familie 

ausgesprochen und damit gedroht, das Gebäude anzuzünden. Am Tattag erschien er an der Woh-

16

 Die Angaben zum Kontroll- und Stalkingverhalten sind nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Die hier aufscheinende in-

haltliche Überlappung von kontrollierenden Verhaltensweisen und Stalking korrespondiert mit Befunden von Groves, Salfati & El-

liot (2004). Sie identifizierten auf der Basis einer Aktenanalyse zwei dominante Verhaltensthemen von Stalkern: das Thema „Nähe-

Distanz“ und das Thema „Macht-Kontrolle“. Letzteres fand sich in allen von Groves et al. untersuchten Fällen des Ex-Partner-

Stalking (vgl. Greuel & Petermann 2005).
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nung der Frau, trat die Tür ein und wollte mit einem Messer auf die Frau einstechen. Der zufällig 

anwesende Vater der Frau befand sich zwischen Täter und Opfer und schlug ihn nieder. Anschlie-

ßend fesselte er ihn. Zum Zeitpunkt der Aktenanalyse befand sich der Tatverdächtige wegen eines 

BtmG-Verstoßes in Haft.

Knapp 30% (n=16) der Akten enthielten Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige die 

Tat im Vorfeld mehr oder weniger direkt angekündigt hat (bis hin zu konkreten Mord-

drohungen) – gegenüber der Frau und/oder Dritten gegenüber. In 75% dieser 16 Fälle 

mit Tatankündigung erfolgte diese mehreren Personen gegenüber. In 7 Fällen (13%) 

liegen Erkenntnisse über Suiziddrohungen vor. In mindestens zwei Fällen hat der Tat-

verdächtige im Vorfeld damit gedroht, die Kinder zu töten. In einem dieser Fälle hat er 

dies auch in die Tat umgesetzt.

Fallbeispiel: Bei diesem vollendeten Delikt hatte der Tatverdächtige gegenüber dem Opfer und 

Personen aus seinem Umfeld angedeutet, er könne sich vorstellen seine Ex-Frau umzubringen. Er 

hatte im Vorfeld auch damit gedroht, ein gemeinsames Kind u. U. mit Gewalt ins Ausland zu 

verbringen. Die Übergabe des gemeinsamen Kindes wurde von der Frau immer an einen neutra-

len Ort gelegt. Sie fuhr dort nur in Begleitung hin, da es immer zu Streitigkeiten kam. Am Tattag 

trafen sie sich jedoch in der Wohnung der Frau, um über das Sorgerecht für das gemeinsame Kind 

zu sprechen. Es kam dabei zum Streit. Der Tatverdächtige übergoss die Frau mit einer brennbaren 

Flüssigkeit und zündete sie an. Sie verstarb nach einigen Tagen an den Verbrennungen. Der Tat-

verdächtige flüchtete und wurde nach wenigen Tagen festgenommen. Er hatte sich ebenfalls er-

heblich verbrannt. Im Vorfeld hatte es auch bereits Körperverletzungen gegenüber der Frau gege-

ben. Polizeiliche Vorerkenntnisse gab es diesbezüglich nicht.

Tatvorgeschichte - Polizeiliche Erkenntnisse und Maßnahmen

Nach Aktenlage hat es in gut 40% (n=23) aller analysierten Fälle polizeiliche Vorer-

kenntnisse zum Tatverdächtigen bezüglich Straftaten gegen das spätere Opfer im Vor-

feld des Tötungsdelikts gegeben (d. h. der Akte waren Erkenntnisse über polizeilich do-

kumentierte Vorfälle, Anzeigen des Opfers und ggf. polizeiliche Maßnahmen wegen 

Straftaten gegen das spätere Opfer zu entnehmen).

Mindestens ein Viertel der Tatverdächtigen war bereits wegen einfacher Körperverlet-

zung gegen das spätere Opfer polizeilich in Erscheinung getreten und etwa jeder Fünfte 

wegen gefährlicher Körperverletzung. In jedem fünften Fall enthielten die Akten Hin-

weise darauf, dass es im Vorfeld der Taten zu polizeilich bekannt gewordenen Bedro-

hungen (bis hin zu Morddrohungen) gegen das spätere Opfer gekommen war. In zwei

Fällen, beides versuchte Tötungsdelikte nach vorangegangenem exzessiven Stalking, 

waren Verstöße gegen Schutzanordnungen nach dem GewSchG dokumentiert.

Polizeiliche Maßnahmen

Nachfolgend werden die den Akten zu entnehmenden Erkenntnisse bezüglich ausge-

wählter polizeilicher Maßnahmen (Polizeieinsätze, Wohnungsverweisungen gem. § 34 a 

PolG NRW, Ingewahrsamnahmen gem. § 35 PolG NRW) im Vorfeld der Tötungsde-

likte dargestellt. Zu jeder Maßnahme wurde erhoben, ob und wenn ja wie häufig sie in 

den Akten dokumentiert war. Zudem wurde (wenn bekannt) jeweils das Datum erfasst, 

an dem diese Maßnahme erstmalig und letztmalig ergriffen wurde.
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In knapp einem Drittel (n=16) aller analysierten Fälle enthielten die Akten Hinweise 

darauf, dass es im Vorfeld des Tötungsdelikts zu mindestens einer der o. g. polizeilichen 

Maßnahmen gegen den Tatverdächtigen gekommen war. In gut der Hälfte (n=30) gab es 

keine Hinweise auf polizeiliche Maßnahmen, und in 15% (n=8) konnte dies auf der Ba-

sis der Aktenanalyse nicht eindeutig beantwortet werden.

Polizeieinsätze (im Vorfeld des Tötungsdelikts)

Polizeieinsätze im Vorfeld des Tötungsdelikts waren in knapp einem Drittel (n=15) aller 

analysierten 54 Fälle dokumentiert. Durchschnittlich enthielten die Akten Hinweise auf 

2,6 Einsätze (bei einer Spanne von 1 bis 12). In etwa 50% der Fälle war „nur“ ein Ein-

satz dokumentiert.

Fallbeispiel: Bei dem Fall mit 12 dokumentierten Polizeieinsätzen handelt es sich um ein ver-

suchtes Tötungsdelikt bei einem seit drei Wochen getrennt lebenden Ehepaar. Die Ehe bestand 

zum Tatzeitpunkt seit etwa fünf Jahren. Am Tattag wollte die Frau Sachen aus der Wohnung des 

Tatverdächtigen holen. Der Tatverdächtige und das spätere Opfer tranken bei dieser Gelegenheit 

gemeinsam mit Bekannten Alkohol. Die Frau legte sich zum Schlafen ins Bett des Tatverdächtigen, 

wo es zu einem Streit kam. Der Tatverdächtige würgte die Frau und drückte ein Kopfkissen auf ihr 

Gesicht. Sie konnte später fliehen und die Polizei verständigen. Nach Angaben der Frau hat der 

Tatverdächtige ein massives Alkoholproblem. Der erste dokumentierte Polizeieinsatz erfolgte etwa 

zehn Jahre vor der hier analysierten Tat, der letzte Polizeieinsatz erfolgte zeitlich nach dem hier 

analysierten versuchten Tötungsdelikt. Es war immer wieder zu Körperverletzungsdelikten, Sach-

beschädigungen, Ruhestörungen, Freiheitsberaubung gekommen – oftmals in Zusammenhang mit 

Trunkenheit. Der Tatverdächtige war mindestens 7-mal in Gewahrsam genommen worden und es 

hat mindestens zwei Wohnungsverweisungen gegeben – letztmalig ca. 9 Monate vor der Tat.

Wohnungsverweisung (§ 34 a PolG NRW) (im Vorfeld des Tötungsdelikts)

In sieben (13%) der insgesamt analysierten 54 Tötungsdelikte waren in den Akten Woh-

nungsverweisungen nach § 34 a PolG NRW im Vorfeld der Tat dokumentiert. In einem 

Fall eines versuchten Tötungsdelikts waren es zwei Wohnungsverweisungen, sechs Mal 

eine Wohnungsverweisung.

Ingewahrsamnahme (§ 35 PolG NRW) (im Vorfeld des Tötungsdelikts)

Bei fünf (9%) der insgesamt analysierten 54 Tötungsdelikte waren in den Akten Inge-

wahrsamnahmen des Tatverdächtigen nach § 35 PolG NRW im Vorfeld der Tat doku-

mentiert. In einem Fall waren es sieben, in einem Fall drei und in drei Fällen je eine In-

gewahrsamnahme.

Fallbeispiel: Bei dem Fall mit drei dokumentierten Ingewahrsamnahmen im Vorfeld handelt es 

sich um ein vollendetes Tötungsdelikt. Die erste Ingewahrsamnahme erfolgte fast genau zwei Jah-

re vor der Tat, die letzte etwa drei Wochen vor der Tat. Tatverdächtiger und Opfer lebten seit ca. 

einem Jahr zusammen. Während der Beziehung kam es ständig zu körperlichen und verbalen Ü-

bergriffen des Tatverdächtigen gegen die Frau. Nach Zeugenaussagen hatte er auch in den letzten 

zwei Wochen vor der Tat Gewalt gegen seine Partnerin ausgeübt. Zum Tatzeitpunkt stand ein 

Strafantritt des Tatverdächtigen in eine JVA unmittelbar bevor. Am Tattag kam es zu einem plötzli-
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chen Wutausbruch, in dessen Verlauf er die Frau schlug und schließlich zum offenen Fenster hin-

aus stieß. Vermutlich hat er die Frau, als diese auf dem Fensterbrett saß, an den Beinen gefasst 

und aus dem Fenster gehoben. Die Frau klammerte sich außen am Fensterbrett fest und rief um 

Hilfe. Bei der Tatausführung waren mehrere Gäste in der Wohnung zugegen. Eine Zeugin ver-

suchte vergeblich, die Frau festzuhalten. Sie stürzte aus der 5. Etage auf den Gehweg und verstarb 

dort. Zum Tatzeitpunkt hatte der Tatverdächtige einen Blutalkoholwert von 2,24 Promille. Das 

Opfer hatte nach Zeugenaussagen ebenfalls Alkohol konsumiert. Der Tatverdächtige gilt als ex-

trem eifersüchtig. In seiner ersten Ehe soll er auch gewalttätig agiert haben.

Tatvorgeschichte - Kontakte zu Institutionen, Anwälten, etc.

Der Tatverdächtige und/oder das Opfer dürften im Einzelfall auch Kontakte zu anderen 

Institutionen gehabt haben - wegen Gewalt oder sonstiger Probleme. In mehr als der 

Hälfte aller Fälle enthielten die Akten entsprechende Erkenntnisse (vgl. Seite 6). Es ist 

allerdings davon auszugehen, dass der Anteil der Fälle mit Kontakten zu Institutionen 

tatsächlich höher ist, wenn man beispielsweise berücksichtigt, dass zumindest einige 

Opfer aufgrund von Verletzungen ambulante und stationäre Behandlungen und damit 

Kontakte zum medizinischen System gehabt haben dürften

Fallbeispiel: Der Tatverdächtige tötete seine Ehefrau im gemeinsamen Haus in einem Schlafzim-

mer durch mehrere Schläge mit einem Meißel auf den Kopf. Den Meißel holte er zuvor aus der 

Garage. Nach der Tat setzte er sich in seinen PKW, fuhr auf eine Autobahn und beging dort Suizid 

durch Auffahren auf einen LKW. Tatverdächtiger und Opfer waren seit ca. 40 Jahren verheiratet, 

hatten aber seit 2 Jahren Trennungsabsichten. Die Frau lebte zum Tatzeitpunkt innerhalb des ge-

meinsamen Hauses in einer eigenen Etage. Zwei Wochen vor der Tat hatte sie die Scheidung ein-

gereicht. Der Tatverdächtige galt als sehr cholerischer Mann, war sehr dominant und kontrol-

lierte seine Frau. In der Vergangenheit soll er auch die Kinder geschlagen haben. Nach Zeugen-

angaben hatte er auch seine Ehefrau einmal „grün und blau“ geschlagen. Es gibt keinerlei poli-

zeiliche Vorerkenntnisse. Seit zwei Jahren eingeschaltete Rechtsanwälte rieten wegen zu hoher fi-

nanzieller Einbuße von einer Scheidung ab.

Zeitraum zwei Wochen/ 48 

Stunden vor der Tat

Die bisherigen Ausführungen be-

trafen Vorfälle und Erkenntnisse, 

ohne die zeitliche Nähe zu dem 

Tötungsdelikt zu berücksichtigen. 

In etwa einem Drittel aller Fälle 

hat es nach Aktenlage im Zeitraum 

zwei Wochen vor der Tat gewalt-

tätige Übergriffe oder Bedrohun-

gen gegen die Frau gegeben (in 

fünf Fällen (9%) für den Zeitraum 

48 Stunden vor der Tat).

In gut einem Drittel aller Fälle gab es für den Zeitraum zwei Wochen vor der Tat Hin-

weise auf Ereignisse, die rückblickend als mutmaßlich Tat auslösend oder Konflikt ver-
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Zeitraum 2 Wochen / (48 Stunden vor der Tat)

(34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte)

§ in 37% (n=20) aller Fälle mutmaßlich Tat auslösende 

oder Konflikt verschärfende Ereignisse

§ in 8 Fällen (15%) im Zeitraum 48 Stunden vor der Tat

in 7% (n=4) aller Fälle gab es Polizeikontakte

(Einsätze, Anzeigen) zwei Wochen vor der Tat

§ in 2 Fällen (4%) im Zeitraum 48 Stunden vor der Tat
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schärfend gewertet werden können (z. B. endgültige Trennungsabsichten, anstehende 

Gerichtstermine, Arbeitsplatzverlust, Strafantritt in JVA) (in acht Fällen (15%) für den 

Zeitraum 48 Stunden vor der Tat).

Fallbeispiel: Bei diesem vollendeten Tötungsdelikt hatte es in der Vergangenheit häufiger Kon-

takte zum Jugendamt wegen Gewalt gegen die Kinder gegeben. Zeitweilig war den Eltern das Sor-

gerecht für einzelne Kinder entzogen worden. Tatverdächtiger und Opfer lebten seit gut 15 Jahren 

in einer Lebensgemeinschaft, die sich zum Tatzeitpunkt in Trennung befand. Während der Bezie-

hung kam es häufig zu Körperverletzungen des Tatverdächtigen gegen die Frau. Er schlug sie, 

auch mit Gegenständen. Der Tatverdächtige kontrollierte und überwachte seine Lebensgefährtin 

und fuhr ihr nach. Im Zeitraum 48 Stunden vor der Tat kehrte die Frau von einer Reise zurück. 

Während ihrer Abwesenheit hatte sie den Entschluss gefasst, sich endgültig zu trennen. Am Tattag 

eskalierte ein Streit, nach wiederholten Aufforderungen der Frau an den Tatverdächtigen, die 

Wohnung zu verlassen. Er tötete sie mit 20 Messerstichen. Die Akte enthält keinerlei polizeiliche 

Vorerkenntnisse zum Tatverdächtigen.

Lediglich in 7% (n=4) aller Fälle fanden sich Hinweise auf Polizeikontakte (Einsätze, 

Anzeigen) im Zeitraum zwei Wochen vor der Tat. In zwei Fällen (4%) im Zeitraum 48 

Stunden vor der Tat.

Tötungshandlungen - Tatmittel

Bei Betrachtung aller analysierten Tötungsdelikte überwiegt bei der Tatbegehung der 

Einsatz körperlicher Gewalt (oft in Form von Angriffen gegen den Hals – Würgen, 

Drosseln, Schneiden) und scharfer Gewalt (mit Hieb- und Stichwaffen) – dies gilt für 

versuchte und vollendete Delikte gleichermaßen.

Waffeneinsatz

In 57% (n=31) aller analysierten Fälle wurden Waffen oder als Waffe eingesetzte Ge-

genstände zur Tatausführung
17

 benutzt. Bei den eingesetzten Waffen handelte es sich in 

mehr als der Hälfte der Fälle um Hieb- und Stichwaffen. In 4 Fällen – ausschließlich bei 

vollendeten Delikten – kamen bei der Tatausführung Schusswaffen zum Einsatz. Bezo-

gen auf die Teilstichprobe der vollendeten Tötungsdelikte beträgt somit der Anteil der 

Fälle mit Schusswaffe 20%.

Fallbeispiel: Tatverdächtiger und Opfer dieses vollendeten Tötungsdelikts lernten sich ca. zwei 

Jahre vor der Tat kennen und zogen zusammen. Etwa zwei Monate vor der Tat ging das Opfer eine 

neue Beziehung ein, lebte aber zunächst noch weiterhin in der gemeinsamen Wohnung. Dort zog 

sie etwa drei Wochen vor der Tat aus. Im Vorfeld der Tat suchte der Tatverdächtige die Frau 

mehrmals auf und versuchte sie umzustimmen. Er gilt als sehr eifersüchtig. Es liegen keine Er-

kenntnisse über Gewalt während der Beziehung vor. Polizeiliche Erkenntnisse gab es auch nicht. 

Am Tattag trafen beide aufeinander, da die Frau für den Tatverdächtigen einen Brief übersetzen 

sollte. Er tötete sie mit mehr als 20 Stichen und Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbereich. 

Das Messer (ein Arbeitswerkzeug) hatte er in seinem Arbeitsanzug.

17

 z. B. Gummihammer, Plastiktüte, Meißel, Hosenkordel, Kabel, Handtuch, gefüllte Glasflasche, Fön, Cuttermesser, PKW.
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In knapp 20% (n=6) der Fälle mit 

Waffeneinsatz hat der Tatver-

dächtige nach Aktenlage die 

Waffe eigens für die Tatausfüh-

rung beschafft. In einigen Fällen, 

insbesondere bei vollendeten De-

likten, wurden den Opfern sehr 

massive Verletzungen zugefügt, 

z. B. durch eine Vielzahl von 

Schlägen mit einem Hammer; 

durch mehr als 20 Stiche und 

Schnittverletzungen im Kopf- und 

Halsbereich; in einem Fall stach 

der Tatverdächtige mit zwei Messern mehr als 50-mal auf die Frau ein; in einem weite-

ren Fall trennte er der schlafenden Ehefrau den Kopf ab und in einem Fall hat er nach 

einem Kopfschuss 4 weitere Schüsse in den Oberkörper der Frau abgegeben.

Planungsgrad der Taten

In gut 40% (n=21) aller analysierten Fälle ließ sich die Tatausführung als planvoll cha-

rakterisieren. Der Planungsgrad der Taten differierte dabei jedoch erheblich. Eine diffe-

renzierte Betrachtung der versuchten und vollendeten Tötungsdelikte zeigt deutliche 

Unterschiede. So ließ sich die Tatausführung in 61% (n=11) der vollendeten Delikte als 

planvoll und gezielt charakterisiert. Bei den versuchten Delikten betrug dieser Anteil 

„nur“ 32% (n=10) (p < .05).
18

In sechs Fällen (vier versuchten und zwei vollendeten Tötungsdelikten) enthielten die 

Akten Hinweise auf Vorbereitungshandlungen der Tat durch den Tatverdächtigen. So 

wurde zum Beispiel die Tatwaffe (ein Messer) aus dem PKW mit in die Wohnung ge-

bracht. In einem Fall hatte der Tatverdächtige die zur Tatausführung benutzte Chemika-

lie (vermutlich Äther) zuvor beschafft. Ein anderer Tatverdächtiger verabreichte seiner 

Ehefrau über einen längeren Zeitraum Tabletten. Ein Tatverdächtiger (vollendetes De-

likt) ließ die Frau durch andere Personen beobachten und erschien am Tattag für sie völ-

lig überraschend. Er gibt an, die Tötung geplant zu haben. Die Waffe habe er extra zum 

Tötungszweck beschafft. Im Vorfeld der Tat habe er versucht, alles Misstrauen der Frau 

auszuräumen.

Planvolle und gezielte Arten der Tatausführung fanden sich mit 59% (n=10) erheblich 

häufiger bei Fallkonstellationen, bei denen der Tatverdächtige der Ehe- oder Lebens-

partner in Trennung ist. Dieser Anteil beträgt „nur“ 30% (n=11) bei den nicht in Tren-

nung befindlichen Fallkonstellationen (p < .05).
19

18

 Chi
2

 = 3,871; df = 1; p = 0,049; exakter Test nach Fisher: 0,073.

19

 Chi
2

 = 4,415; df = 1; p = 0,042; exakter Test nach Fisher: 0,070.
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Tatausführung

(34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte)

§ überwiegend scharfe Gewalt (mit Hieb- und Stichwaffen) und 

körperliche Gewalt; in 57% Waffen oder waffenähnliche Gegenstände

§ in 4 Fällen Schusswaffen (ausschließlich bei vollendeten Delikten; 20% )

§ in der Hälfte aller analysierten Fälle stand der Tatverdächtige zum 

Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol

§ in knapp der Hälfte (n=25) aller Fälle waren bei der Tatausführung 

Tatzeugen anwesend (13 x Kinder; 17 x andere Personen)

§ in 17% (n=9) aller Fälle beging der TV noch am Tattag Suizid (n=5) 

bzw. einen Suizidversuch (n=4)
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Alkohol- Drogen- und Medikamenteneinfluss zum Tatzeitpunkt

In der Hälfte aller analysierten Fälle stand der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt unter 

dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten (n=27; davon 26 Alkohol). Un-

ter diesen 27 Fällen sind lediglich zwei Fälle, bei denen Medikamenteneinfluss do-

kumentiert war. Die dokumentierten Blutalkoholwerte bewegten sich in einer Spanne 

zwischen 0,69 bis 3,53 Promille (Mittelwert: 1,83 Promille).

Hinsichtlich der Alkoholintoxikation zum Tatzeitpunkt zeigten sich erhebliche Unter-

schiede zwischen den versuchten und den vollendeten Delikten. Nur in einem Viertel 

der vollendeten Delikte, aber in knapp 65% der versuchten Delikte stand der Tatver-

dächtige zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss (p<.05).
20

 Bei den „Trennungstaten“ 

betrug der Anteil der alkoholisierten Tatverdächtigen 36% im Vergleich zu 69% bei den 

nicht in Trennung befindlichen Fallkonstellationen (p<.05).
21

 In 13% (n=7) aller analy-

sierten Fälle stand das Opfer zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol.

Tatzeugen

In knapp der Hälfte (n=25) aller Fälle waren bei der Tatausführung Tatzeugen anwe-

send (13 x Kinder; 17 x andere Personen). Teilweise griffen die Zeugen in das Tatge-

schehen ein. Dadurch konnte in jedem fünften versuchten Tötungsdelikt die Vollendung 

der Tat verhindert werden.

Fallbeispiel: Es handelt sich um ein versuchtes Tötungsdelikt. Tatverdächtiger und Opfer waren 

seit etwa 15 Jahren verheiratet und lebten zum Tatzeitpunkt in einem gemeinsamen Haushalt. Zwei 

Wochen vor der Tat hatte die Frau die Scheidung eingereicht. Seither erfolgte eine dauerhafte 

massive Bedrohung durch den Tatverdächtigen. Das Ehepaar lebte seit ca. sieben Jahren in 

Deutschland. Nach Angaben der Frau hatte es zuvor vier Mal Gewalthandlungen des Täters gege-

ben: zwei Mal in Herkunftsland und zwei Mal in Deutschland. Polizeiliche Vorerkenntnisse gab es 

nicht. Der Tatverdächtige ist laut Akte alkoholabhängig. Er hat am Tattag in stark alkoholisiertem 

Zustand (Blutalkoholwert 2,26 Promille) seine Ehefrau beschimpft, geschlagen und gewürgt. Die 

Frau erlitt massive Würgemale. Nur durch das Eingreifen der beiden minderjährigen Kinder 

konnte der Tatverdächtige am weiteren Würgen gehindert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt 

kamen auch Nachbarn hinzu. Der Tatverdächtige hat weitere Tötungsabsichten geäußert.

Tätersuizide

Der Tatverdächtige beging in 17% (n=9) aller Fälle noch am Tattag Suizid (n=5) bzw. 

einen Suizidversuch (n=4). Dieser Anteil war bei den vollendeten Tötungsdelikten mit 

26% doppelt so hoch wie bei den versuchten Tötungsdelikten mit 12% (n. s.).
22

 Vollen-

dete Suizide wurden nur im Zusammenhang mit vollendeten Tötungsdelikten begangen.

20

 Chi
2

 = 5,906; df = 1; p = 0,015; exakter Test nach Fisher: 0,025.

21

 Chi
2

 = 4,384; df = 1; p = 0,036; exakter Test nach Fisher: 0,053.

22

 Chi
2

 = 1,697; df = 1; p = 0,193; exakter Test nach Fisher: 0,260.
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III. Diskussion

Die eingangs geschilderte, mutmaßlich für 90% aller Tötungsdelikte im Zusammenhang 

mit Beziehungskonflikten Gültigkeit beanspruchende Aussage zu „typischen“ Tatabläu-

fen, wird durch die hier präsentierte Analyse kriminalpolizeilicher Ermittlungsakten 

nicht gestützt. Es zeigt sich vielmehr, z. B. bei einem Vergleich von Trennungstaten mit 

Taten in bestehenden Beziehungen, dass wir es mit sehr heterogenen Vorgeschichten

und Tatabläufen zu tun haben – auch in Bezug auf die unmittelbare Vortatphase.

Pauschallösungen und Verallgemeinerungen werden dieser Heterogenität nicht ge-

recht. Sie verlangt vielmehr nach einer differenzierten Betrachtung und Analyse.

Zunächst einmal muss man fest-

halten, dass die häusliche Bezie-

hungsgewalt ein Phänomen mit ei-

ner sehr hohen Basisrate ist: Das 

heißt häusliche Beziehungsgewalt 

kommt sehr häufig vor. In 

Deutschland hat etwa jede vierte 

Frau seit ihrem 16. Lebensjahr 

mindestens ein Mal Gewalt durch 

einen Lebenspartner erfahren.
23

Bei den Tötungsdelikten hingegen 

handelt es sich um ein Phänomen 

mit einer sehr geringen Basisrate: 

Tötungsdelikte sind insgesamt 

seltene Ereignisse – sie sind zudem auch selten im Leben eines Tatverdächtigen. Dieser 

Umstand ist für prognostische Überlegungen sehr bedeutsam: Die Vorhersage seltener 

Ereignisse neigt aufgrund mathematischer Gesetzmäßigkeiten zu einer Überschätzung 

ihres Eintretens („falsch-positive“).
24

Wir wissen, dass nur ein sehr kleiner Teil der Fäl-

le der häuslichen Beziehungsgewalt tödlich enden. Die genaue Zahl ist aufgrund unzu-

reichender Statistiken unbekannt.

Die vorliegende Aktenanalyse hat gezeigt, dass es bei Tötungsdelikten in Intimbezie-

hungen in etwa 80% der Fälle bereits im Vorfeld der Taten (körperlich) gewalttätige 

Übergriffe gab. Wir haben es an dieser Stelle demnach mit einem sehr großen Überlap-

pungsbereich von Beziehungsgewalt und Beziehungsfemiziden zu tun. Das bedeutet a-

ber im Umkehrschluss auch, dass es in 20% der Fälle im Vorfeld keine Beziehungsge-

walt gegeben hat. In diesen Fällen war die Tötung bzw. der Tötungsversuch der erste 

aktenkundige Übergriff! Und das wiederum verweist darauf, dass es nicht immer einen 

äußerlich erkennbaren stetigen Steigerungsprozess der Gewalt, bis hin zu einem Tö-

tungsdelikt gibt (auch nicht bei den Fällen mit bekannter Gewaltvorgeschichte).

23

 vgl. Müller & Schröttle 2004

24

 vgl. Dahle, Schneider & Ziethen 2007; Greuel & Petermann 2007
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Beziehungsgewalt - Beziehungsfemizid

§ bei Tötungsdelikten durch (Ex-)Intimpartner oftmals 

Beziehungsgewalt im Vorfeld (ca. 80% aller Fälle)

Gewalteskalation verläuft nicht linear!

Keine stetige Gewaltsteigerung!

Beziehungsgewalt = Phänomen mit sehr hoher Basisrate

Beziehungsfemizid = Phänomen mit sehr geringer Basisrate

§ sehr wenige Fälle der häuslichen Beziehungsgewalt 

enden tödlich

§ ABER: in 20% aller Fälle keine Beziehungsgewalt!
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Fälle ohne vormalige körperliche Beziehungsgewalt

Über die Fälle ohne vormalige (physische) Beziehungsgewalt und die Täter die sie be-

gehen wissen wir bisher relativ wenig. Es gibt keine einschlägigen polizeilichen Vor-

kommnisse, und in keinem dieser Fälle gab es Tatankündigungen durch den Täter. Al-

lein die Tatsache dass es diese Fälle gibt zeigt aber, dass auch ohne gewaltgeprägte 

Vergangenheit unter Umständen 

ein hohes Risiko für schwerste 

Formen der Beziehungs- oder 

Trennungsgewalt bestehen kann.

Es stellt sich die Frage, ob wir es 

mit gänzlich unauffälligen Tätern 

zu tun haben, oder ob wir nur 

noch nicht wissen, was an ihnen

auffallen könnte oder sollte. Ganz 

unauffällig sind diese Fallkons-

tellationen womöglich nicht: So 

fanden sich in einigen Fällen 

Hinweise auf allgemeine polizei-

liche Erkenntnisse, einige Tatverdächtige hatten dem späteren Opfer nachgestellt (Stal-

king) und in einigen Fällen hatte es Kontakte zu Institutionen gegeben.

Fälle mit vormaliger (körperlicher) Beziehungsgewalt

Bei den Fällen mit (physischer) Beziehungsgewalt im Vorfeld der Taten handelt sich 

um eine sehr heterogene Gruppe. Diese Fälle unterscheiden sich hinsichtlich einer Viel-

zahl von Merkmalen, z. B. in Art, Dauer, Frequenz und Schweregrad der Beziehungs-

gewalt. Das reicht von einmaligen Gewaltvorfällen bis hin zu jahrzehntlangen chroni-

schen Gewaltbeziehungen, in denen Gewalt quasi zum Alltag gehörte.

Sie unterscheiden sich auch hin-

sichtlich der mutmaßlichen Ursa-

chen der Beziehungsgewalt. So 

gibt z. B. Fälle, bei denen die Ge-

walt auf die Partnerin oder die Fa-

milie beschränkt ist – hier häufig 

assoziiert mit problematischen 

Männlichkeitsvorstellungen und 

einem Besitzdenken gegenüber 

Frau und Kindern. Es gibt aber 

auch Tatverdächtige, bei denen ein 

generell hohes Gewaltpotential 

vorliegt, das sich auch in anderen 

Lebensbereichen und anderen Personen gegenüber zeigt.
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Fälle mit Beziehungsgewalt im Vorfeld

§ Art, Dauer, Frequenz und Schweregrad der Beziehungsgewalt

§ mutmaßliche Ursachen der Beziehungsgewalt

§ (kulturell geprägte) problematische Männlichkeitsvorstellungen

§ generell hohes Gewaltpotential

§ Gewalt als Mittel zur „Konfliktlösung“ beider Partner

§ extreme Eifersucht / Besitzdenken

§ ....

§ kontrollierende Verhaltensweisen / Stalking

§ problematische Lebensumstände (Alkoholabhängigkeiten, psychische

Erkrankungen, finanzielle Notlagen, soziale Desintegration, ...)

§ Kinder im Haushalt / Umgangs- und Sorgerecht

§ Trennungsabsichten – wiederholte Trennungen

§ öffentliche Sichtbarkeit der Gewalt: oftmals keine einschlägigen 

polizeilichen Vorerkenntnisse

§ ....
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Fälle ohne vormalige Beziehungsgewalt

§ über diese Fälle wissen wir bisher relativ wenig

§ auch ohne Gewalt im Vorfeld ggf. hohes Risiko!!

§ keine einschlägigen polizeilichen Vorerkenntnisse

§ unauffällige Täter?

§ in ca. jedem Dritten dieser Fälle sonst. pol. Erkenntnisse

§ in ca. jedem Fünften dieser Fälle Stalking im Vorfeld

§ in ca. jedem Dritten dieser Fälle Kontakt zu anderen 

Institutionen
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Wir finden, und dies gilt auch für Fälle ohne vormalige körperliche Beziehungsgewalt, 

in unterschiedlichem Ausmaß kontrollierende Verhaltensweisen der Tatverdächtigen 

gegenüber ihren Partnerinnen. Und wir finden in unterschiedlichem Umfang problema-

tische Lebensumstände und zusätzliche Stressoren, z. B. Alkoholabhängigkeiten, psy-

chische Erkrankungen oder finanzielle Notlagen und/ oder akute, potentiell Konflikt 

verschärfende Ereignis, z. B. endgültige Trennungen, anstehende Gerichtstermine, etc. 

In mehr als der Hälfte aller Fälle lebten Kinder im Haushalt. In einigen Fällen gab es 

bekanntermaßen erhebliche Probleme im Zusammenhang mit Umgangs- und Sorge-

rechtsregelungen. Die Fälle unterscheiden sich auch hinsichtlich der öffentlichen Sicht-

barkeit der Gewalt und damit auch hinsichtlich der Chancen, überhaupt eingreifen zu 

können.

Die aufgeführten Aspekte finden sich allerdings auch bei nicht tödlich endenden 

Fällen der Beziehungsgewalt!
25

Es handelt sich also nicht um exklusive Merkmale 

tödlicher Verläufe.

Vergegenwärtigt man sich die Unterschiedlichkeit der Fälle, dann wird deutlich, dass 

jede Form der Intervention auf ganz unterschiedliche Konstellationen trifft und im Ein-

zelfall auch ganz unterschiedliche positive und unter Umständen auch negative Wirkun-

gen entfalten dürfte.
26

Kinder in den Opferhaushalten

In knapp 60% aller analysierten Fälle lebten zum Tatzeitpunkt Kinder im Opferhaushalt, 

insgesamt waren es 61 Kinder. Ein Teil dieser Kinder hat das Tatgeschehen sehr un-

mittelbar miterlebt: in einem Viertel aller analysierten Fälle waren Kinder bei der Tat-

ausführung anwesend. Die genauen Folgen für die Kinder sind bisher selten ausdrück-

lich untersucht worden. Fest steht, dass diese Kinder einen sehr spezifischen Unterstüt-

zungsbedarf haben.
27

 Sie werden nicht nur (Halb-) Waisen, sie müssen auch ein Ereig-

nis miterleben, das weit außerhalb des normalen Erfahrungshorizonts der meisten Men-

schen steht. Oftmals haben sie auch 

im Vorfeld der Taten bereits 

Gewalt zwischen den Eltern erle-

ben müssen.

Trennung: Chance oder Risiko?

Es gibt Beziehungskonflikte, da 

kommt es nach einer Gewaltes-

kalation zu einer Trennung und es 

gibt Fälle, da kommt es nach einer 

Trennung zu einer Gewaltes-

kalation. Mit dieser letztgenannten 

25

 vgl. die Erkenntnisse aus der „domestic violence - Forschung“  zum Themenfeld Beziehungsgewalt, z. B. die Täter- bzw. Fallty-

pologien von Holtzworth-Munroe & Stuart 1994 und Johnson 1995

26

 vgl. diesbezüglich z. B. die Ausführungen von Helfferich (2005) zum Beratungsbedarf nach Platzverweis; siehe auch Löbmann & 

Herbers (2005, S. 246)

27

 vgl. z. B. Heynen 2005; Lewandowski, McFarlane, Campbell, Gary & Barenski 2004
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Trennung: Chance oder Risiko?

§ ein Drittel aller Taten ereigneten sich in Trennungsphasen

§ oftmals erst Wochen oder Monate nach einer Trennung!

GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG!

SICHERHEITSPLANUNG!

48-Stunden

Trennung nach Gewalt(eskalation)

Gewalt(eskalation) nach Trennung
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Gruppe haben wir es in der vorliegenden Untersuchung in immerhin einem Drittel der 

Fälle zu tun. Dabei muss beachtet werden, dass die Taten sich keineswegs unmittelbar 

nach der Trennung ereignet haben, sondern oftmals erst Wochen oder Monate nach der 

aus Sicht der Frau endgültigen Trennung.

Für die Gefährdungseinschätzung und Sicherheitsplanung bedeutet das, dass nach Be-

kanntwerden eines potentiell Konflikt verschärfenden Ereignisses, wie z. B. einer Tren-

nung oder nach einem akuten Gewaltvorfall, schnelles Handeln erforderlich ist, dass da-

bei aber ein deutlich längerer Zeitraum als 48-Stunden berücksichtigt werden muss.
28

Tatankündigung und Bedrohungen

In etwa einem Drittel aller analy-

sierten Fälle hatte der Tatver-

dächtige die Tat im Vorfeld mehr

oder weniger direkt angekündigt, 

in gut 40% dieser Fälle hat es po-

lizeiliche Erkenntnisse über Be-

drohungen gegeben. Dieser Anteil 

kann evtl. durch eine Sensibili-

sierung des Täter- und Opferum-

feldes erhöht werden. Derartige 

Bedrohungen sollten unbedingt 

ernst genommen werden und In-

terventionen sollten möglichst 

unverzüglich erfolgen.

Polizei- und Institutionenkontakte im Vorfeld der Taten

Die Polizei war an sehr vielen, 

aber bei weitem nicht an allen Fäl-

len „dran“ und hat interveniert. Al-

lerdings nur sehr selten in der 

unmittelbaren Vortatphase. Das 

reichte aber in den hier analysier-

ten Fällen offensichtlich nicht aus, 

Tötungsversuche oder Tatvollen-

dungen zu verhindern. Es ist aber 

davon auszugehen, dass in sehr 

vielen anderen Fällen durch poli-

zeiliche Interventionen sehr wohl, 

zumindest kurzfristig, weitere Ge-

24

 vgl. dazu Greuel & Petermann 2007, S. 28: "Rein statistisch betrachtet ist damit das erste Trennungsjahr das Zeitfenster, in dem 

das mit Abstand höchste Gefährdungspotential für Frauen besteht, wobei das Tötungsrisiko mit der Trennungsdauer abnimmt. [...] 

Selbstverständlich endet die Hochrisikophase nicht nach ein bis zwei Tagen. Der Befund ist vielmehr dahingehend zu interpretieren, 

dass es innerhalb dieses eng umschriebenen Zeitfensters ein massiv erhöhtes Gefährdungspotential gibt, das schnelles und eben 

nicht zeitlich begrenztes Handeln erforderlich macht. Immerhin werden auch Fälle registriert, bei denen es noch Jahre nach der 

Trennung zur Tötung der Ex-Partnerin kommt (Wilson & Daly 1993), was letztlich auf das Wirksamwerden instrumenteller Ge-

waltmotive schließen lässt."
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Tatankündigungen und Bedrohungen

(34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte)

§ in etwa einem Drittel aller Fälle hat der 

Tatverdächtige die Tat angekündigt

§ in gut 40% dieser Fälle gab es polizeiliche 

Erkenntnisse über Bedrohungen (§ 241 StGB)

Bedrohungen müssen unbedingt ernst genommen werden!

Umfeld sensibilisieren – Anzeigeerstattung erhöhen!

Intervention sollte möglichst unverzüglich erfolgen: 

48 Stunden ü
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Polizei- und Institutionenkontakte im Vorfeld

(34 versuchte Delikte und 20 vollendete Delikte)

§ in 43% aller Fälle polizeiliche Vorerkenntnisse wegen Straftaten 

gegen späteres Opfer

§ lediglich in 4 Fällen Polizeikontakte im Zeitraum 2 Wochen vor der Tat

§ in 54% aller Fälle Kontakte zu Institutionen

§ in einem Viertel aller Fälle waren weder einschlägige polizeiliche 

Erkenntnisse noch Institutionenkontakte dokumentiert

(Polizeiliche) Interventionen erreichen nur einen Teil der Fälle!

Langfristige Effekte sind nur in der

Zusammenarbeit verschiedener Institutionen zu erwarten!
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walt und auch Gewalteskalationen verhindert werden konnten. Langfristige Verbesse-

rungen der Situation bedürfen aber in der Regel weit mehr als einer akuten Situations-

entschärfung. Das kann dann nicht mehr (allein) Aufgabe der Polizei sein.
29

Es ist sicherlich utopisch anzunehmen, man könne alle Tötungsdelikte verhindern. Wir 

wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass es z. B. Fälle gibt, die sich ohne jede 

Vorankündigung ereignen. Diese Fälle fallen vermutlich durch alle denkbaren Raster.

Es gibt aber eben auch eine beträchtliche Anzahl von Fällen, bei denen es schon im 

Vorfeld der Taten massive Probleme oder Beziehungsgewalt gab, und die deshalb Kon-

takt zu verschiedenen Institutionen hatten. Jede Intervention in diesen Fällen stellt somit 

immer auch eine Form der Prävention u. U. tödlicher Gewalteskalationen dar.

Man kann unmöglich per einfacher Blickdiagnose erkennen, ob ein Fall ein besonderes 

Eskalationspotential in sich birgt. Daher sollte zunächst einmal jeder Fall von Bedro-

hung und häuslicher Beziehungsgewalt mit der gleichen Sorgfalt und Beharrlichkeit be-

arbeitet werden. Das wäre ein erster Schritt der Prävention von Kapitaldelikten. Für die 

Identifikation besonders brisanter Fälle müssen standardisierte Sreening-Verfahren ent-

wickelt und dann natürlich auch geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

IV. Ausblick

Pauschallösungen zur Verhin-

derung von Gewalteskalatio-

nen kann es sicherlich nicht 

geben ... aber durch unverzügli-

che – auf den Einzelfall abge-

stimmte – mit Weitblick 

durchgeführte – koordinierte –

interdisziplinär ausgerichtete 

Interventionen lassen sich mit 

großer Wahrscheinlichkeit auch 

einige tödliche Gewalteskalatio-

nen verhindern.

Entsprechende Empfehlungen finden sich z. B. in einem Bericht einer Projektgruppe 

des AK II aus dem Jahr 2005. Dieser Projektgruppenbericht hat sicherlich maßgeblich 

dazu beigetragen, das Thema nach vorne zu bringen. Darin werden folgende Hand-

lungsempfehlungen für die polizeiliche Praxis ausgesprochen:

§ zeitnahe systematische Situations- und Gefährdungsanalysen bei polizeilich be-

kannten Bedrohungsfällen,

§ konsequente Gefährderansprachen,

§ flankierende Interventionsmaßnahmen gegen den Gefährder,

§ sicherungstechnische und verhaltensorientierte Beratung von Opfern,

§ Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Vernetzung aller örtli-

chen Verantwortungsträger.
30

29

 Zur Sinnhaftigkeit interdisziplinärer Ansätze gegen häusliche Gewalt vgl. z. B. WiBIG 2004a, 2004b, 2004c; speziell zum Um-

gang mit „Hochrisikofällen“ Robinson 2006.

Karin Herbers: Prävention von Kapitaldelikten in (Ex-) Intimbeziehungen, BKA Forum KI (2007)

14

Pauschallösungen kann es nicht geben ...

... aber 

auf den Einzelfall abgestimmte (Pauschallösung)

unverzügliche (48 Stunden ü)

koordinierte 

mit Weitblick durchgeführte (48 Stunden)

interdisziplinäre Interventionen 
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Die Polizeibehörden und alle anderen Verantwortungsträger sehen sich nun vor die gro-

ße Herausforderung gestellt, diese Empfehlungen in die Praxis umzusetzen. Vielerorts 

kann dabei auf bereits etablierte Strukturen und Kooperationsbündnisse zurückgegriffen 

werden, in denen vergleichbare Ansätze (mit Ausnahme der Gefährdungsanalysen und 

Gefährderansprachen) im Rahmen von koordinierten Interventionsprojekten gegen 

häusliche (Beziehungs-) Gewalt bereits seit einigen Jahren erfolgreich umgesetzt wer-

den.
31

Neben Fragen zur ablauforganisatorischen Realisierung der o. g. Empfehlungen liegt ei-

ne Herausforderung in der Identifikation so genannter „Hochrisikofälle“ und in der

(standardisierten) Durchführung von (polizeilichen) Gefährdungsanalysen,
32

 mit dem 

Ziel der Prävention schwerer Gewalt bis hin zu Tötungsdelikten.

In Fachkreisen beschäftigt man sich derzeit u. a. intensiv mit der Frage, woran denn ei-

ne drohende Gewalteskalation möglicherweise zu erkennen ist. Da werden Seminare 

angeboten, Indikatoren-Listen werden verteilt und es werden z. T. Ansätze aus völlig 

anderen Deliktbereichen auf das Feld der Beziehungsgewalt übertragen. All dies ge-

schieht oftmals ohne erkennbare Berücksichtigung der einzigartigen Beziehungsdyna-

miken und emotionalen Verstrickungen bei Gewalttaten in Intimbeziehungen. Und es 

geschieht nicht selten ohne hinreichend kritische Würdigung der empirischen Befunde

zu Schutz- und Risikofaktoren für Beziehungsgewalt, Trennungsgewalt und Femizide.

Die Forschungslage zu diesem Themenfeld ist zwar defizitär, insbesondere was den 

deutschen Sprachraum angeht, aber es gibt im internationalen Schrifttum durchaus auf-

schlussreiche, empirisch gesicherte Erkenntnisse.
33

 Diese sind z. T. sogar explizit auf 

polizeiliche Belange ausgerichtet.
34

 Man kann diese Erkenntnisse zwar nicht eins-zu-

eins auf Deutschland übertragen, sollte aber ihre Übertragbarkeit auf unsere Verhält-

nisse zumindest kritisch prüfen.

Diese Forschungsbefunde weisen allesamt in die Richtung, dass wie so oft die Dinge 

doch recht kompliziert sind und sich nicht auf einfache Formeln runter brechen lassen. 

Hinzu kommt, dass die Befunde hinsichtlich etwaiger Risikofaktoren, aber auch hin-

sichtlich der Wirksamkeit unterschiedlicher Interventions- und Präventionsansätze kei-

neswegs eindeutig sind.

Die Zusammenhänge sind so komplex, dass z. B. die in der Praxis vielfach geforderten 

einfachen Checklisten zur (polizeilichen) Gefährdungsanalyse nicht ausreichen können. 

30

 Mit Verweis auf die Empfehlungen der AK II-Projektgruppe hat das nordrhein-westfälische Innenministerium in einem Erlass 

vom 29. September 2005 die Verwaltungsvorschriften zum § 34a PolG NRW im Wortlaut dahingehend erweitert, dass Gefähr-

dungsanalysen und Gefährderansprachen in die örtlichen Konzepte zum polizeilichen Handeln in Fällen häuslicher Gewalt aufzu-

nehmen sind. In einem Folgeerlass vom 30. November 2005 werden die Polizeibehörden zudem angewiesen, bei versuchten und 

vollendeten vorsätzlichen Tötungsdelikten künftig regelmäßig zu prüfen, ob der Polizei vorausgegangene Bedrohungen oder Kör-

perverletzungen zum Nachteil des Opfers bekannt geworden sind und welche Maßnahmen getroffen wurden, und diese Informatio-

nen dann als so genannte WE-Meldungen an das LKA/IM NRW zu übermitteln (Erlasse IM NRW; Az. 42 – 62.03.07 (2761)).

31

vgl. z. B. Löbmann & Herbers 2005; WiBIG 2004a, 2004b, 2004c

32

 Im kriminalpsychologischen Sprachgebrauch handelt es sich dabei um „interdisziplinäre gutachterliche Stellungnahmen, die auf 

der Kombination fallanalytischer Verfahren mit forensisch-psychologischen und ggf. psychiatrischen Methoden beruhen.“ Das Ziel 

von Gefährdungsanalysen bei Beziehungskonflikten ist die Einschätzung des Gefährdungs- und Eskalationspotentials einer interper-

sonalen Beziehungssituation zum Zwecke der Gefahrenabwehr (Greuel & Petermann 2007, S. 33). Im polizeilichen Sprachgebrauch 

wird der Terminus „Gefährdungsanalyse“ zwar vielfach verwendet, ist allerdings (noch) nicht exakt definiert.

33

 vgl. z. B. NIJ-Journal Issue No. 250 2003

34

 vgl. z. B. Kropp & Hart 2004
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Das heißt nicht, dass Checklisten prinzipiell unbrauchbar wären. Sie können gute und 

wichtige Dienste leisten, z. B. zur Strukturierung der Informationserhebung. Gründen 

sie sich auf empirisch gesicherte Risikofaktoren, dann können sie im Rahmen der (poli-

zeilichen) Gefährdungsanalyse zur systematischen, nicht allein auf Intuition und Erfah-

rungen beruhenden, von Zufallseinflüssen möglichst unbelasteten Risikoanalyse einge-

setzt werden.

Die Vorhersage seltener menschlicher Verhaltenweisen – und Tötungsdelikte sind zum 

Glück seltene Ereignisse – ist ein außerordentlich schwieriges Geschäft. Wie schwierig, 

das zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel der Prognoseproblematik im Maßregelvollzug. 

Entsprechend zurückhaltend sollten auch die Diskussionen um die Möglichkeiten und 

Grenzen von Gefährdungsanalysen bei Beziehungskonflikten geführt werden.

Rund um das Thema Beziehungsfemizide – also der Tötung von Frauen durch Intim-

partner – entsteht gerade ein für Deutschland neues Forschungsfeld. Man darf gespannt 

sein, was diese Forschung in den kommenden Jahren an Erkenntnissen liefern wird. 

Derzeit kann man m. E. nur eindringlich darauf hinweisen, dass man mit (ungeprüften) 

Verallgemeinerungen sehr vorsichtig sein sollte. Andernfalls besteht u. a. die Gefahr, 

dass stereotype Vorstellungen den Blick für tatsächlich existierende und möglicher-

weise auch erkennbare Risiken verstellen, und dass damit im Einzelfall die Chance ver-

tan wird, rechtzeitig einzugreifen.

__________________________________________________________________________________________________________

Karin Herbers (Dipl.-Psych.)

Landesamt für Ausbildung, Fortbildung
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CN-Pol: 07 225-253

E-Mail: karin.herbers@polizei.nrw.de



BKA Forum KI (2007)

Karin Herbers: Prävention von Kapitaldelikten in (Ex-) Intimbeziehungen

21

Literatur

AK II Projektgruppenbericht (2005). Verhinderung von Gewalteskalationen in Paarbeziehungen bis hin 

zu Tötungsdelikten. Stuttgart. 

http://www.bundesrat.de/Site/Inhalt/DE/3_20Konferenzen/3.2_20Innenminister-

Konfe-

renz/3.2.5_20Beschl_C3_BCsse_20und_20Berichte/3.2.5.1_20Sitzung_20vom_2021.11.2003/NI/Anl

age_201_20zu_20Nr._2020,property=Dokument.pdf (download Mai 2005).

Bund-Länder-AG Häusliche Gewalt (2006). Mitschrift der 21. Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

Häusliche Gewalt am 08.02.06 beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 

Berlin. TOP 2: Fortsetzung Risikofaktoren und Gefährdungsanalyse bei häuslicher Gewalt gegen 

Frauen und Besprechung von Konsequenzen. Berlin: BMFSFJ.

Burgheim, J. (1994). Tötungsdelikte bei Paartrennungen. Ergebnisse einer vergleichenden Studie. Mo-

natsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 77, (4), 215-229.

Dahle, K.-P., Schneider, V. & Ziethen, F. (2007). Standardisierte Instrumente zur Kriminalprognose. Fo-

rensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, 1, 15-26. 

http://springerlink.com/content/y182t35702kh863w/fulltext.pdf (download Januar 2007).

Greuel, L. & Petermann, A. (2005). Gewalt und Stalking. In L. Greuel & A. Petermann (Hrsg.), Macht –

Fantasie – Gewalt (?). Täterfantasien und Täterverhalten in Fällen von (sexueller) Gewalt (S. 64-93).

Lengerich: Pabst Science Publishers.

Greuel, L. & Petermann, A. (2007). „Bis dass der Tod uns scheidet ...“ – Femizid in Partnerschaftskon-

flikten. In L. Greuel & A. Petermann (Hrsg.), Macht - Nähe - Gewalt (?). (Sexuelle) Gewalt- und Tö-

tungsdelikte im sozialen Nahraum. (S. 11-37). Lengerich: Pabst Science Publishers.

Groves, R.M., Salfati, C.G. & Elliot, D. (2004). The Influence of prior offender/victim relationsship on 

offender stalking behaviour. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 1, 153-167.

Helfferich, C. (2005). Die Wahrnehmung der eigenen Handlungsmacht und die Konstellation Opfer – Po-

lizei – Täter. In: H. Kury & J. Obergfell-Fuchs (Hrsg.) Gewalt in der Familie. Für und Wider den 

Platzverweis. S. 309-329. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Herbers, K., Lütgert, H. & Lambrecht, J. (2007). Tötungsdelikte an Frauen durch (Ex-) Intimpartner. Po-

lizeiliche und nicht-polizeiliche Erkenntnisse zur Tatvorgeschichte. Kriminalistik, 6, 377-385.

Heynen, S. (2005). Tötungsdelikte im Kontext häuslicher Gewalt und ihre Auswirkungen auf Kinder. Ju-

gendhilfe, 43, 6, 312-319.

Holtzworth-Munroe, A. & Stuart, G.L. (1994). Typologies of Male Batterers: Three Subtypes and the 

Differences Among Them. Psychological Bulletin, 116 (3) 476-497.

Hotton, T. (2001). Spousal Violence After Marital Separation. Statistics Canada – Catalogue no. 85-002-

XPE Vol. 21 no. 7.

Johnson, H. & Hotton, T. (2003). Losing Control. Homicide Risk in Estranged and Intact Relationships. 

Homicide Studies, Vol. 7 No. 1, 58-84.

Johnson, M.P. (1995). Patriachal terrorism and common couple violence: two forms of violence against 

women. Journal of Marriage and the Family. 57, 283-294.

Kropp, P.R. Hart, S.D. (2004). The Development of the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of 

Risk (B-SAFER): A Tool for Criminal Justice Professionals. Department of Justice Canada: Research 

and Statistics Division.

Löbmann, R. & Herbers, K. (2005). Neue Wege gegen häusliche Gewalt. Pro-aktive Beratungsstellen in 

Niedersachsen und ihre Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz. (Interdisziplinäre Beiträge zur krimi-

nologischen Forschung, Band 28). Baden-Baden: Nomos.



BKA Forum KI (2007)

Karin Herbers: Prävention von Kapitaldelikten in (Ex-) Intimbeziehungen

22

Lewandowski, L. A., McFarlane, J., Campbell, J. C., Gary, F. & Barenski, C. (2004). “He Killed My 

Mommy!” Murder or Attempted Murder of a Child’s Mother. Journal of Family Violence, 19 (4) 211-

220.

Müller, U. & Schröttle, M. (2004). Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutsch-

land. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Berlin: Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.). 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/langfassung-studie-

frauen,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf.

Nicolaidis, C., Curry, M.A., Ulrich, Y., Sharps, P., McFarlane, J., Campbell, D., Gary, F., Laughon, K., 

Glass, N. & Campbell, J. (2003). Could We Have Known? A Qualitative Analysis of Data from 

Women Who Survived an Attempted Homicide by an Intimate Partner. Journal of General Internal 

Medicine, 18, 788-794.

NIJ-Journal Issue No. 250 (2003). Intimate Partner Homicide. 

http://www.dojconnect.com/docs/pubs/NationalInstituteofJusticeJournalNo250.pdf (download Mai 

2004).

Oberlies, D. (1997). Tötungsdelikte zwischen Männern und Frauen - Eine Untersuchung geschlechtsspe-

zifischer Unterschiede anhand von 174 Gerichtsurteilen. Monatsschrift für Kriminologie und Straf-

rechtsreform, 80 (3), 133-147.

Polizeipräsidium Bielefeld (2000). Auswertung der Tötungsdelikte im Regierungsbezirk Detmold von 

1995 bis 1999. Bielefeld: Kommissariat Vorbeugung.

Robinson, A.L. (2006). Reducing Repeat Victimization Among High-Risk Victims of Domestic Vio-

lence: The Benefits of a Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence Against 

Women, 8, 761 - 788.

Steck, P. Matthes, B. & Sauter, K. (1997). Tödlich endende Partnerkonflikte. Monatsschrift für Krimino-

logie und Strafrechtsreform, 80, (6), 404-417.

Stürmer, U. (2005). Sind Partnertötungen präventabel?. In H.J. Kerner & E. Marks (Hrsg.), Internetdo-

kumentation Deutscher Präventionstag, Hannover. http://www.praeventionstag.de/content/-

10_praev/doku/stuermer/index_10_stuermer.html (download im Januar 2006).

WiBIG (2004a). Neue Unterstützungspraxis bei häuslicher Gewalt. BMFSJ (Hrsg.): www.bmfsfj.de

Stichwort ->Forschungsnetz -> Forschungsberichte.

WiBIG (2004b). Täterarbeit im Kontext von Interventionsprojekten gegen häusliche Gewalt. BMFSJ 

(Hrsg.): www.bmfsfj.de Stichwort ->Forschungsnetz -> Forschungsberichte.

WiBIG (2004c). Von regionalen Innovationen zu Maßstäben guter Praxis – Die Arbeit von Interventions-

projekten gegen häusliche Gewalt. BMFSJ (Hrsg.): www.bmfsfj.de Stichwort ->Forschungsnetz -> 

Forschungsberichte.

Wilson, M. & Daly, M. (1993). Spousal homicide risk and estrangement. Violence and Victims. 8, 3-15.


